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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XV-21a
im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Altglienicke

Vom 6. Juli 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (BGBl. S. 1224), in Verbindung
mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in
der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geän-
dert durch Artikel II des Gesetzes vom 18. Dezember 2004 (GVBl.
S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XV-21a vom 20. Januar 1997 mit den Deck-
blättern vom 12. Mai 1997 und 17. Juli 2000 für das Gelände zwi-
schen Rudower Straße, Alter Schönefelder Weg, Zum Alten Wind-
mühlenberg, Westgrenze des Grundstücks Rudower Straße 43 A,
Südgrenzen der Grundstücke Rudower Straße 40 A–43 und östlicher
Straßenbegrenzungslinie der Dorothea-Viehmann-Straße sowie für
die Straße Zum Alten Windmühlenberg zwischen Rapunzelstraße 1
und Alter Schönefelder Weg im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil
Altglienicke, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Trep-
tow-Köpenick von Berlin, Abteilung Bauen und Stadtentwicklung,
Vermessungsamt, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans
können beim Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Abteilung
Bauen und Stadtentwicklung, Stadtplanungsamt und Bau- und Woh-
nungsaufsichtsamt, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Treptow-Köpenick
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die
Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel
gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 6. Juli 2005

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin

U l b r i c h t S c h m i t z

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XV-45

im Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Altglienicke
Vom 6. Juli 2005

Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 3. Mai 2005 (BGBl. I S. 1224), in Verbindung mit
§ 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in
der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geän-
dert durch Artikel II des Gesetzes vom 18. Dezember 2004 (GVBl.
S. 524), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XV-45 vom 3. Mai 1995 für das Gelände zwi-
schen Berliner Außenring, Bohnsdorfer Weg, den Grundstücken
Bohnsdorfer Weg 118 und Klettenberger Straße 37, Klettenberger
Straße, den Grundstücken Klettenberger Straße 34 und Müngers-
dorfer Straße 31, Müngersdorfer Straße, Ewaldstraße, Weidenweg,
Coloniaallee sowie für die Wegedornstraße zwischen Südostgrenze
des Berliner Außenrings und dem Grundstück Wegedornstraße 286
und für die Kalker Straße zwischen Weidenweg und Ewaldstraße im
Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteil Altglienicke, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Trep-
tow-Köpenick von Berlin, Abteilung Bauen und Stadtentwicklung,
Vermessungsamt, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans
können beim Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Abteilung
Bauen und Stadtentwicklung, Stadtplanungsamt und Bau- und Woh-
nungsaufsichtsamt, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss

1. eine  beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-
ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb von zwei Jahren, in den
Fällen der Nummer 4 innerhalb eines Jahres seit der Verkündung
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Treptow-Köpenick
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die
Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten  Mängel
gemäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 6. Juli 2005

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin

U l b r i c h t S c h m i t z

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat
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Berichtigung
der Vierten Verordnung

zur Änderung der Lehrverpflichtungsverordnung
vom 3. Juli 2004 (GVBl. S. 282)

Artikel I Nr. 2 der Vierten Verordnung zur Änderung der Lehr-
verpflichtungsverordnung vom 3. Juli 2004 (GVBl. S. 282) wird wie
folgt berichtigt:

In Buchstabe b ist die Angabe „Abs. 2 Satz 1 Nr. 1“ durch die
Angabe „Abs. 3 Satz 1 Nr. 1“ zu ersetzen.

Berlin, den 1. Juli 2005

Senatsverwaltung für Wissenschaft,
Forschung und Kultur

F l i e r l


